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Global Evolution Funds 

Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) (Investmentgesellschaft mit 
variablem Kapital) 

Sitz der Gesellschaft: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg 
Handels- und Gesellschaftsregister (R.C.S.) Luxemburg Nr. B 157.442 

(der „Fonds“) 
 

 

MITTEILUNG AN DIE AKTIONÄRE 

 

 

Alle im englischen Originaltext mit Großbuchstaben geschriebenen Ausdrücke 
haben die ihnen im Prospekt zugewiesene Bedeutung. 
 

Luxemburg, November 2018 
 
 
Sehr geehrter Aktionär, 
 
Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) möchte Sie über die 
nachstehend zusammengefassten Änderungen im Verkaufsprospekt des Fonds in 
Kenntnis setzen: 
 

1. Änderung der Definition „Geschäftstag“ 

 

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die im Verkaufsprospekt angegebene 
Definition von „Geschäftstag“ zu ändern. Die Referenz zu gesetzlichen 
Feiertagen in Deutschland und Tagen an dem Bankinstitute oder Börsen mit Sitz 
in Deutschland (Frankfurt am Main) gesetzlich oder aufgrund anderer staatlicher 
Maßnahmen zur Schließung verpflichtet sind, wird aus der Definition entfernt. 

 

Mit Wirkung zum 2. Januar 2019 gilt folgende Definition für „Geschäftstag“: 

 

„Jeder ganze Tag außer (i) ein Samstag, ein Sonntag, der 24. Dezember jedes 
Jahres und Karfreitag oder (ii) jeder sonstige Tag, der gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen des Großherzogtums Luxemburg ein gesetzlicher Feiertag ist 
oder (iii) jeder andere Tag, an dem Bankinstitute oder Börsen mit Sitz im 
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Großherzogtum Luxemburg gesetzlich oder aufgrund anderer staatlicher 
Maßnahmen zur Schließung verpflichtet sind. Ein Nettoinventarwert wird jedes 
Jahr am 31. Dezember (oder dem letzten Wochentag jedes Jahres) errechnet. 
Jedoch findet an diesem Tag kein Handel statt, falls der letzte Wochentag des 
Jahres der 31. Dezember ist.“ 

 

2. Einstellung der angepassten Preisberechnungsmethode  

 

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Verwendung der angepassten 
Preisberechnungsmethode, die für die Zeichnung und die Rücknahme von 
Anteilen der I-Anteilsklassen des Fonds angewendet wurde, einzustellen. 

Infolge dieses Beschlusses wurde der Wortlaut bezüglich „angepasste 
Preisberechnungsmethode und angepasster Faktor“ aus dem Verkaufsprospekt 
entfernt. 

Diese Änderung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 

3. Verkürzung des Zeichnungs-/ Rücknahmeabrechnungszyklus von T+3 auf 
T+2 

 
Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Abrechnungszyklus für Zeichnungen 
und Rücknahme zu verkürzen. 
 
Der Abrechnungszyklus für Zeichnungen und Rücknahme durch Aktionäre wird 
von T+3 auf T+2 für alle Teilfonds des Fonds verkürzt. 
 

 Ehemalige 
Abrechnungszeitraum 

Neuer 
Abrechnungszeitraum 

Zeichnung 3 Geschäftstage 2 Geschäftstage 

Rücknahme 3 Geschäftstage 2 Geschäftstage 

 

Diese Änderung tritt mit Wirkung zum 2. Januar 2019 in Kraft. 

 

4. Performancegebühr für die Teilfonds 
 

Der Verwaltungsrat möchte Sie über folgende Änderungen im Abschnitt 
Performancegebühr in Kenntnis setzen: 
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- Mit Wirkung zum 2. Januar 2019 wird für die Teilfonds, die einen 
vierteljährlichen Performancezeitraum haben, der Performancezeitraum von 
vierteljährlich auf jährlich geändert; 

-  die Teilfonds, die einen gleitenden 3-Jahres Berechnungzeitraum haben, sind 
von dieser Änderung nicht betroffen, da ihr Performancezeitraum bereits 
jährlich ist. 

 

5. Änderung des Namens der Register- und Transferstelle, der Verwaltungs-, 
Zahl- und Domizilstelle 

 

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Namen der Register- und 
Transferstelle, der Verwaltungs-, Zahl- und Domizilstelle des Fonds infolge einer 
Fusion, die am 1. April 2017 zwischen der Depotbank  und der Register- und  
Transferstelle, der Verwaltungs-, Zahl- und Domizilstelle des Fonds erfolgte, im 
Verkaufsprospekt von The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. in The 
Bank of New York Mellon S.A./NV, Luxembourg Branch zu ändern. 

 

6. Allgemeine Aktualisierung des Verkaufsprospekts 
 

Der Verwaltungsrat hat beschlossen allgemeine Aktualisierungen des 
Verkaufsprospekts vorzunehmen, die in dem neuen, auf November 2018 
datierten Verkaufsprospekt des Fonds wiedergegeben werden. 

 

Eine aktualisierte Version des auf November 2018 datierten Verkaufsprospekts ist an 
der registrierten Anschrift des Fonds kostenfrei erhältlich. 
Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für die Anleger (KIID), die Satzung 
sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos bei der Schweizer 
Vertreterin, ACOLIN Fund Services AG Affolternstrasse 56, CH-8050 Zürich bezogen 
werden. 
 
Vertreterin in der Schweiz:    Zahlstelle in der Schweiz: 
ACOLIN  Fund Services AG    NPB Neue Privat Bank AG 
Affolternstrasse 56       Limmatquai 1 / am Bellevue, 
        Postfach 
CH-8050 Zürich      CH-8024 Zürich 
 
 

Der Verwaltungsrat  
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